
  

  

  

 

  

    

   

    

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  
   

  

  

 

 

  
 

 

 
      

      

   

      

     

  

  

Studierendenservice 

Antrag auf 
Exmatrikulation 

Dezernat 5 - Studentische 

Angelegenheiten und 

Allgemeine Studienberatung 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Studierendenservice 
Grantham-Allee 20 

53757 Sankt Augustin 

Bitte beachten Sie, dass die Rückerstattung 

von Beiträgen nur befristet bis zum 

jeweiligen Vorlesungsbeginn möglich ist! 

Den Fristenplan und den Antrag auf 

Rückerstattung von Beiträgen finden Sie 

online unter https://www.h-

brs.de/de/annullierung-der-einschreibung-

bzw-exmatrikulation 

Angaben zur Person 

Matrikelnummer: Studiengang: 

Vorname: Nachname: 

Straße + Hausnr.: 

Zusatz (c/o, bei): PLZ + Ort: 

Hiermit beantrage ich die Exmatrikulation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

 mit Ablauf des Sommersemesters 20 (31.08.) 

 mit Ablauf des Wintersemesters 20 / 20 (28./29.02.) 

 mit sofortiger Wirkung 

 mit Wirkung zum (frühestens zum Tag des Posteingangs an der H-BRS möglich!) 

aus folgendem Grund: 

 Hochschulwechsel innerhalb Deutschlands 

 Studiengangwechsel innerhalb der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

 Unterbrechung des Studiums 

 Endgültiger Abbruch des Studiums 

 Beendigung des Studiums nach endgültig nicht bestandener Prüfung 

 Sonstige Gründe: 

Hinweise zur Datenverarbeitung 

Anlässlich meiner Exmatrikulation werden folgende Daten an das Landesamt für Datenverarbeitung und 

Statistik NRW übermittelt: Matrikelnummer, Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Land des Geburtsorts, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Grund der Exmatrikulation, Wirksamkeit der Exmatrikulation. 

Die Erhebung erfolgt auf Grund des Gesetzes über die Statistik für das Hochschulwesen 

(Hochschulstatistikgesetz – HStatG) vom 2. November 1990 (BGB. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2016 (BGBI. I S. 2826). 

Die genaue Bezeichnung der Daten und die Rechtsgrundlage für Ihre Übermittlung habe ich 

mit der umseitigen Unterschrift zur Kenntnis genommen. 

https://www.h-brs.de/de/annullierung-der-einschreibung-bzw-exmatrikulation
https://www.h-brs.de/de/annullierung-der-einschreibung-bzw-exmatrikulation
https://www.h-brs.de/de/annullierung-der-einschreibung-bzw-exmatrikulation
https://28./29.02


  
 

 

    
   

    

 

  

  

 

     

    

   

  

  

Antrag auf Exmatrikulation 
Seite 2 

Studierendenausweis / Semesterticket 

Mit der Exmatrikulation endet die Mitgliedschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zudem erlischt 
das Recht, den Studierendenausweis und das Semesterticket zu nutzen sowie Studienbescheinigungen 

für Vergünstigungen zu verwenden. Mit der Einreichung des Antrags nehme ich daher die auf mich 

zutreffende Verpflichtung im Nachfolgenden wahr: 

1.) Den Studierendenausweis habe ich dem Antrag auf Exmatrikulation beigefügt (erforderlich bei 

Antrag auf Exmatrikulation mit sofortiger Wirkung) 

ODER 

2.) Versicherung an Eides Statt: Hiermit versichere ich, dass ich meinen Studierendenausweis und 

mein Semesterticket zum Tag meiner Exmatrikulation eigenverantwortlich vernichten werde. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich außerdem, dass ich der Hochschulbibliothek keine 

Gebühren schulde und alle entliehenen Bücher zurückgegeben habe. 

Ort, Datum Unterschrift der/des Studierenden 




